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1. Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit  

gemäß § 3 (1) BauGB  
zum Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. III/H 25 

  

Am 07.05.2019 hatte die Öffentlichkeit im Rahmen eines Unterrichtungs- und Erörterungs-
termins im Freizeitzentrum Baumheide die Gelegenheit, sich über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu informieren und Fragen zur 
Planung zu stellen.  
Zusätzlich konnten die Unterlagen über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung in der 
Zeit vom 29.04.2019 bis einschließlich dem 17.05.2019 in der Bauberatung des Bauamts der 
Stadt Bielefeld, im Bezirksamt Heepen sowie im Internet eingesehen werden. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung von der Öffentlichkeit ausschließlich gestellten Ver-
ständnisfragen konnten bereits im Rahmen der Veranstaltung beantwortet werden. Abwä-
gungsrelevante Inhalte wurden nicht vorgetragen, so dass zusätzliche Ergänzungen oder 
Beratungsvorschläge nicht erforderlich werden. Es sind in diesem Verfahrensschritt auch 
darüber hinaus keine weiteren Stellungnahmen bei der Stadt Bielefeld eingegangen.  
Der Vermerk über den Unterrichtungs- und Erörterungstermin ist nachfolgend beigefügt. 
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Vermerk Unterrichtungs- und Erörterungstermin  
 
Die vorgetragenen planungsrelevanten Äußerungen der Öffentlichkeit sind zusammengefasst 
und in gekürzter Form sowie thematisch geordnet im Vermerk über diesen Termin 
wiedergegeben. 
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2. Auswertung der Stellungnahmen aus der Beteiligung  
der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB  
zum Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. III/H 25 

 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (April – Mai 2019) sind zu den allgemeinen Zielen und Zwecken der Planung 
Äußerungen vorgebracht worden.  
 
Im Folgenden werden die eingegangenen Stellungnahmen mit der jeweiligen Stellungnahme 
der Verwaltung dargestellt. 
 
Es wurden folgende Stellungnahmen vorgetragen: 
 
Lfd. 
Nr. 

Einwender 
Datum  

Stellungnahmen (Anregungen, Hinweise) 
(in inhaltlicher Zusammenfassung) 

Stellungnahme  
der Verwaltung 

1.4 Umweltamt, 
Schreiben vom 
29.05.2019 

  

 Untere Natur-
schutzbehörde  

Belange Artenschutz: 
Um sicherzustellen, dass nicht gegen arten-
schutzrechtliche Belange verstoßen wird, ist 
durch einen Fachgutachter zu prüfen und 
darzulegen, ob die Umsetzung des Bebau-
ungsplans mit den artenschutzrechtlichen 
Belangen vereinbar ist und ob ggf. ein Ver-
stoß gegen die artenschutzrechtlichen Ver-
bote des § 44 (1) Nr. 1 - 3 BNatSchG durch 
die Umsetzung geeigneter Maßnahmen 
vermieden werden kann. Das Fachgutach-
ten ist entsprechend der gemeinsamen 
Handlungsempfehlung des Landes NRW: 
„Artenschutz in der Bauleitplanung und bei 
der baurechtlichen Zulassung von Vorha-
ben“ vom 22.12.2010) zu erstellen.  
Wegen der geringen Größe und der Lage 
wird eine Kartierung als Grundlage für den 
Artenschutzfachbeitrag nicht erwartet. Die 
Prüfung kann auf der Grundlage vorhande-
ner Daten, bspw. des Landesamtes für Na-
tur, Umwelt und Verbraucherschutz (Mess-
tischblatt, Linfos) und ggf. anderer Institutio-
nen (Biostation, ehrenamtlicher Natur-
schutz) anhand einer Worst-Case-Betrach-
tung erfolgen. Das Kataster der Stadt Bie-
lefeld enthält keine Angaben über das Vor-
kommen planungsrelevanter Arten im Be-
reich des Plangebiets. 
Bei der Prüfung ist der Baumbestand dahin-
gehend zu überprüfen, ob dieser Baumhöh-
len/-spalten aufweist, der von planungsrele-
vanten Vögeln oder Fledermäusen als Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte genutzt wird. 
Diese Bäume wären in einem Plan maß-
stabsgerecht einzuzeichnen. Ggf. erforderli-
che artenschutzrechtliche Vermeidungs-
maßnahmen sind als Festsetzungen gem. 
§ 9 (1) Nr. 20 BauGB in den Bebauungs-
plan aufzunehmen und im Hinblick auf Art, 

Das Plangebiet wurde durch einen 
Fachgutachter geprüft. Konkrete 
Nachweise planungsrelevanter Arten 
liegen für das Plangebiet nicht vor. 
Angesichts des Belaubungszustands 
zum Zeitpunkt der Begehung kann 
der Gutachter das potenzielle Vor-
handensein bzw. die potenzielle Nut-
zung von Baumhöhlen durch pla-
nungsrelevante Arten aber nicht oh-
ne Weiteres ausschließen. Um bau-
bedingte Beeinträchtigungen poten-
ziell vorkommender planungsrele-
vanter Arten zu reduzieren, schlägt 
der Gutachter als Vermeidungsmaß-
nahme vor, vor ggf. erforderlichen 
Rodungsmaßnahmen die betroffe-
nen Bäume einzelfallbezogen zu 
untersuchen. Hieraus könnten sich 
dann zu einem späteren Zeitpunkt 
ggf. konkrete Maßnahmen ableiten.  
 
Nach geltender Rechtsprechung ha-
ben die artenschutzrechtlichen Ver-
bote des § 44 (1) BNatSchG für die 
Bauleitplanung nur mittelbare Be-
deutung, da Tathandlung nicht der 
Bebauungsplan selbst, sondern erst 
die zu seiner Umsetzung erfolgen-
den Einzelvorhaben sind. Daher 
spielen auf Ebene der Bauleitpla-
nung zunächst v. a. unüberwindbare 
artenschutzrechtliche Hindernisse, 
die eine Vollzugsunfähigkeit des 
Bebauungsplans zur Folge haben 
könnten, eine Rolle. Eine abschlie-
ßende Bewältigung des Artenschut-
zes ist hingegen im Rahmen eines 
Bebauungsplanverfahrens nicht 
erforderlich. 
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Lfd. 
Nr. 

Einwender 
Datum  

Stellungnahmen (Anregungen, Hinweise) 
(in inhaltlicher Zusammenfassung) 

Stellungnahme  
der Verwaltung 

Umfang, Lage und Herstellungszeitpunkt 
konkret zu planen und in der Begründung 
zum Bebauungsplan und im Arten-
schutzfachbeitrag darzulegen. Darüber hin-
aus sind die Bereitstellung der zur Umset-
zung der Maßnahmen notwendigen Flä-
chen und die dauerhafte Sicherung der Flä-
chen und Maßnahmen notwendig.  
 

 
Nach den Ergebnissen der o. g. Un-
tersuchung sind auf Planungsebene 
keine Anhaltspunkte gegeben, die 
eine Vollzugsfähigkeit der Planung 
aus Artenschutzgründen ausschlie-
ßen. Insofern soll im Sinne der pla-
nerischen Zurückhaltung auf Bebau-
ungsplanebene auf Regelungen von 
präventiven Minderungs- und Ver-
meidungsmaßnahmen verzichtet 
werden. Ein entsprechender Hinweis 
zur Beachtung der erforderlichen 
fachlichen Kontrolle geeigneter 
Strukturen an Gehölzen vor Umset-
zung wird in die Planunterlagen auf-
genommen. 
 
Das Planverfahren soll unter Berück-
sichtigung des Artenschutzbeitrags 
fortgeführt werden.  
 

 Untere Wasser-
behörde,  
Untere Abfallbe-
hörde und  
Untere Boden-
schutzbehörde  

Bodenschutz: 
Es wird mitgeteilt, dass aus Sicht des Bo-
denschutzes keine Bedenken bestehen, da 
durch die Neuaufstellung dem schonenden 
Umgang mit der Ressource Boden/Fläche 
Rechnung getragen und eine bauliche 
Nachverdichtung im Innenbereich baurecht-
lich ermöglicht werden.  
 

Es wird zur Kenntnis genommen, 
das die Planung einer flächen-/bo-
densparenden Siedlungsentwicklung 
entspricht und damit den Belangen 
des Bodenschutzes Rechnung 
getragen wird. 

  Gewässerökologie, Hochwasserschutz:  
Es wird mitgeteilt, dass sich keine Gewäs-
ser und Überschwemmungsgebiete im 
Plangebiet befinden.  
 

Es wird zur Kenntnis genommen, 
das die Belange Gewässerökologie 
und Hochwasserschutz angesichts 
der örtlichen Rahmenbedingungen 
durch die Planung nicht betroffen 
sind.  
 

  Niederschlagswasserbeseitigung nach § 55 
WHG in Verbindung mit § 44 LWG:  
Es wird mitgeteilt, dass das Plangebiet im 
Trennsystem über die E 5/32 in den Well-
bach entwässert. Wegen der Nutzung als 
Wohngebiet ist nur mit geringen Verschmut-
zungen zu rechnen. Eine Regenwasserklä-
rung ist deshalb nicht erforderlich. Nach der 
Bodenkarte NRW ist der Untergrund geeig-
net, um das Niederschlagswasser zu ver-
sickern. Sollte dies geplant sein, wären wei-
tere Nachweise zu erstellen und Erlaubnis-
se zum Versickern beim Umweltamt zu 
beantragen.  
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Das aus dem Plange-
biet anfallende Niederschlagswasser 
soll direkt an die vorhandenen Re-
genwasserkanäle angeschlossen 
und dann ortsnah in den Wellbach 
eingeleitet werden. Weitergehende 
Maßnahmen sind somit nicht erfor-
derlich. 
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Lfd. 
Nr. 

Einwender 
Datum  

Stellungnahmen (Anregungen, Hinweise) 
(in inhaltlicher Zusammenfassung) 

Stellungnahme  
der Verwaltung 

2.10 Deutsche Telekom 
Technik GmbH, 
Schreiben vom 
23.04.2019 

Es wird mitgeteilt, dass im Plangebiet Tele-
kommunikationslinien (Tk-Linien) der Tele-
kom vorhanden sind (s. dem der Stellung-
nahme beigefügten Plan). Es ist nicht aus-
geschlossen, dass diese Tk-Linien in ihrem 
Bestand und in ihrem weiteren Betrieb ge-
fährdet sind. Die Aufwendungen der Tele-
kom müssen bei der Verwirklichung des Be-
bauungsplans so gering wie möglich gehal-
ten werden. Deshalb wird darum gebeten, 
die Belange des Unternehmens wie folgt zu 
berücksichtigen: 
- Bestand und der Betrieb der vorhandenen 

Tk-Linien müssen weiterhin gewährleistet 
bleiben. Konkrete Maßnahmen so auf die 
vorhandenen Tk-Linien abzustimmen, 
dass eine Veränderung oder Verlegung 
der Tk-Linien vermieden werden kann. 
Bei der Bauausführung ist darauf zu ach-
ten, dass Beschädigungen der Tk-Linien 
vermieden werden und der ungehinderte 
Zugang zu den Tk-Linien jederzeit mög-
lich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass 
sich die Bauausführenden vor Beginn der 
Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt 
der Bauausführung vorhandenen Tk-Li-
nien informieren. Die Kabelschutzanwei-
sung der Telekom ist zu beachten. 

- Für eine ggf. zukünftige Erweiterung des 
Telekommunikationsnetzes sind in allen 
Verkehrswegen geeignete und ausrei-
chende Trassen für die Unterbringung von 
Tk-Linien vorzusehen. 

- Zur eventuellen Versorgung neu zu er-
richtender Gebäude mit Telekommunika-
tionsinfrastruktur ist die Verlegung neuer 
Tk-Linien im Plangebiet erforderlich. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kennt-
nis genommen. Die mitgeteilten 
Bestandsleitungen werden soweit 
erkennbar innerhalb der öffentlichen 
Straßen geführt. Darüber hinaus 
handelt es sich innerhalb des Plan-
gebiets lediglich um bestehende 
Hausanschlüsse.  
Die mitgeteilten Hinweise hinsicht-
lich des Umgangs mit den vorhande-
nen Leitungen etc. sind im Zuge der 
Umsetzung zu beachten. Sie werden 
zur umfassenden Information zum 
Entwurf sinngemäß in die Begrün-
dung aufgenommen. Weitere Maß-
nahmen im Rahmen der Bauleitpla-
nung werden nicht erforderlich. 
 

2.11 Unitymedia NRW 
GmbH, 
Schreiben vom 
20.05.2019 

Im Planbereich liegen keine Versorgungs-
anlagen der Unitymedia NRW GmbH. Es 
besteht grundsätzliches Interesse daran, 
das glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neu-
baugebieten zu erweitern und damit einen 
Beitrag zur Sicherung der Breitbandversor-
gung zu leisten. Es wird darum gebeten, im 
Bebauungsplanverfahren weiter beteiligt zu 
werden. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kennt-
nis genommen und beachtet, das 
Unternehmen wird im Verfahren 
weiter beteiligt.  
 

2.12 Stadtwerke Biele-
feld GmbH, 
Schreiben vom 
02.05.2019 

Es wird mitgeteilt, dass planerische Fest-
setzungen zur Sicherung der Energie- und 
Wasserversorgung sowie Telekommunika-
tion getroffen werden müssen. Auf den der 
Stellungnahme beigefügten Lageplan wird 
Bezug genommen. 
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Lfd. 
Nr. 

Einwender 
Datum  

Stellungnahmen (Anregungen, Hinweise) 
(in inhaltlicher Zusammenfassung) 

Stellungnahme  
der Verwaltung 

  Angeregt wird, für eine durch das Plange-
biet führende Erdgashochdruckleitungstras-
se ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht mit 
einer Schutzstreifenbreite von bis zu 4,00 m 
(gemessen 2,00 m von der Leitungsachse 
bzw. Abstand zwischen Leitungsachse und 
öffentlicher Grenze) gem. § 9 (1) Nr. 21 
BauGB zu Gunsten der Stadtwerke Biele-
feld GmbH festzusetzen und die vorhan-
dene Erdgashochdruckleitung gem. § 9 (1) 
Nr. 13 BauGB als Führung von Versor-
gungsleitungen darzustellen. 
 

Die Erdgashochdruckleitung wird 
zum Entwurf gemäß beigefügtem 
Lageplan nachrichtlich aufgenom-
men. Die Leitung verläuft über priva-
te Flächen und ist im Zuge der Um-
setzung in einem Teilbereich zu ver-
legen. Entsprechende Gespräche 
zwischen Vorhabenträgerin und 
Stadtwerken haben hierzu bereits 
stattgefunden, Einzelheiten sind 
außerhalb des vorliegenden Plan-
verfahrens zu klären. Zudem beste-
hen im Hinblick auf die Leitungsfüh-
rung anderslautende privatrechtliche 
Vereinbarungen. Insofern ist eine 
verbindliche Festsetzung nicht mög-
lich. Gleiches gilt übertragen für den 
angeregten Schutzstreifen.  
Im Bereich der städtischen Fläche 
wird dieser Schutzstreifen jedoch 
planungsrechtlich durch Aufnahme 
eines Leitungs- und Unterhaltungs-
rechts berücksichtigt, zudem wird 
die Baugrenze hieran angepasst. 

  Zudem wird angeregt, für vorhandene Elt- 
und Tk-Trassen ein Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht mit einer Schutzstreifenbreite 
von 2,00 m gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB zu 
Gunsten der Stadtwerke Bielefeld GmbH 
festzusetzen. 
Für eine betroffene Gas- und Wasserver-
sorgungstrasse wird die Festsetzung eines 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechts mit einer 
Schutzstreifenbreite von 3,00 m gem. 
§ 9 (1) Nr. 21 BauGB zu Gunsten der 
Stadtwerke Bielefeld GmbH angeregt. Es 
wird ergänzend darauf hingewiesen, dass 
sich in diesem Bereich auch ein Beleuch-
tungskabel der Stadt Bielefeld befindet. 

Die Flächen werden in ihrer Lage/ 
Ausdehnung wie angeregt jeweils 
mit einem Leitungs- und Unterhal-
tungsrecht gesichert. Es wird aber 
darauf hingewiesen, dass dies im 
Bebauungsplan nur im Sinne der 
„Flächenfreihaltung“ erfolgen kann. 
Hiervon unbenommen sind zur tat-
sächlichen Sicherung vorhandenen 
Leitungsbestands privatrechtliche/ 
grundbuchliche Vereinbarungen 
erforderlich. 
 

  Es wird darauf hingewiesen, dass mit Blick 
auf das Raumwärmekonzept und seine 
Schwerpunktziele ein Ausbau der klima-
freundlichen und ressourcenschonenden 
Fernwärme notwendig ist. Daher wird ange-
regt, die Begründung wie folgt zu ergänzen: 
Auf der Grundlage des derzeit in der politi-
schen Beratung befindlichen Energiekon-
zepts der Stadtwerke Bielefeld GmbH emp-
fehlen wir, die Raumwärmeversorgung 
durch Verdichtungen im bestehenden Fern-
wärmegebiet sicherzustellen. 
Über die Verdichtung des Fernwärmenet-
zes ist angestrebt, die ca. 24 Wohneinhei-
ten anzuschließen. 
 

Es wird der Anschluss an das beste-
hende Fernwärmenetz angestrebt. 
Die Begründung wird sinngemäß um 
die mitgeteilten Hinweise ergänzt. 
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Lfd. 
Nr. 

Einwender 
Datum  

Stellungnahmen (Anregungen, Hinweise) 
(in inhaltlicher Zusammenfassung) 

Stellungnahme  
der Verwaltung 

2.29 LWL – Denkmal-
pflege, Land-
schafts- und Bau-
kultur in Westfalen, 
Schreiben vom 
04.06.2019 

Es wird mitgeteilt, dass es sich bei der ab 
1963 errichteten Siedlung aufgrund ihrer 
Entwicklungsgeschichte um ein Denkmal im 
Sinne des DSchG NRW handeln könnte. 
Um die Denkmaleigenschaft der Siedlung 
bzw. einzelner Siedlungshäuser festzustel-
len, wird ein Ortstermin mit der Unteren 
Denkmalbehörde und der LWL-Denkmal-
pflege für sinnvoll angesehen. Sollte die 
Prüfung ergeben, dass es sich bei dem be-
nannten Objekt um ein Denkmal im Sinne 
des DSchG NRW handelt, so wird um eine 
nachrichtliche Übernahme in den Bebau-
ungsplan und weitere Beteiligung am Ver-
fahren gebeten. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kennt-
nis genommen und beachtet. Die 
Prüfung hat ergeben, dass der Be-
reich um die Siebenbürger Straße 
nicht in die Denkmalliste eingetragen 
werden soll. Weitergehender Hand-
lungsbedarf im Rahmen der vorlie-
genden Bauleitplanung besteht inso-
fern nicht.  
 

 
 
Von den folgenden Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden keine Bedenken oder 
Hinweise vorgetragen: 
 
1.4 - Umweltamt/Untere Immissionsschutzbehörde, Schreiben vom 29.05.2019 
1.16 - Untere Denkmalschutzbehörde (ohne Stellungnahme) 
2.1 a) - Polizeipräsidium Bielefeld, Direktion K/KK 34 KP/O (ohne Stellungnahme) 
2.1 b) - Polizeipräsidium Bielefeld, Direktion V/Führungsstelle-Anhörung, Schreiben vom 17.05.2019 
2.7 - Bezirksregierung Detmold, Dezernat 33 B, Schreiben vom 03.05.2019 
2.13 - moBiel GmbH (ohne Stellungnahme) 
2.15 - Westnetz GmbH, Regionalzentrum Münster (ohne Stellungnahme) 
2.16 - PLEdoc GmbH (ohne Stellungnahme) 
2.17 - GASCADE Gastransport GmbH, Schreiben vom 11.04.2019 
2.18 - ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Schreiben vom 05.04.2019 
2.19 - Gasunie Deutschland Services GmbH, Schreiben vom 11.04.2019 
2.20 - Avacon AG, Schreiben vom 15.04.2019 
2.21 - TenneT TSO GmbH, Schreiben vom 04.04.2019 
2.22 - Amprion GmbH, Schreiben vom 11.04.2019 
2.30 - LWL – Archäologie für Westfalen, Außenstelle Bielefeld (ohne Stellungnahme) 
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3. Ergebnis der Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der städtischen 
Fachämter 

 zum Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. III/H 25 
 

Nach Auswertung der Äußerungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung wurde der Entwurf des Bebauungsplans erar-
beitet. Die im Rahmen des Verfahrens vorgebrachten Anregungen wurden, soweit städtebau-
lich vertretbar, in der vorliegenden Planung wie vorliegend unter den Punkten 1./2. Dargelegt 
berücksichtigt. 
 
Darüber hinaus wurden die Anregungen und Hinweise der städtischen Fachämter unter 
städtebaulichen Gesichtspunkten ausgewertet und abgewogen. Danach haben sich gegen-
über dem Stand Vorentwurf nachfolgende Anpassungen ergeben: 
 
 
Übersicht der wesentlichen Ergänzungen und Änderungen zum Entwurf aus der Betei-
ligung der städtischen Fachämter: 
 
 Nutzungsplan 

- Reduzierung Geltungsbereich um Weg im Osten 
- Differenzierung zwischen Verkehrsfläche und Stellplätzen im Straßenraum Sieben-

bürger Straße sowie zwischen öffentlichem Fuß-/Radweg und Fußweg 
- Ergänzung der Nutzungsmaße und Gestaltungsvorgaben im Bereich der Gemeinbe-

darfsfläche um maximale Gebäudehöhe und Flachdach 
- Aufnahme bestehender Schmutz-/Regenwasserkanäle (nachrichtlich) 
- Änderung des Maßstabs auf 1:500 

 
 Textliche Festsetzungen 

- Regelung einheitlicher Abstände von Garagen und Stellplätzen auf nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen 

- Aufnahme einer Regelung zur Stellplatzbegrünung 
- Aufnahme diverser Hinweise (Mindestabstände Bäume zu Ver-/Entsorgungsanlagen, 

Kampfmittelüberprüfung, über die Festsetzungen des Bebauungsplans hinausgehen-
de Vereinbarungen im Rahmen der Umsetzung) 

 
 Begründung 

- Begründung bzgl. o. g. Änderungen/Ergänzungen in Nutzungsplan und textlichen 
Festsetzungen (Kapitel 2, 5.2, 5.3, 5.7, 5.10, 6.5, 7.2)  

- Kapazitäten Schulinfrastruktur (Kapitel 5.5) 
- Spielplatzaufwertung (Kapitel 5.6) 
- Belange und Hinweise von Ver-/Entsorgungsträgern und Feuerwehr (Kapitel 5.7)  
- Belange des Denkmalschutzes (Kapitel 5.8) 
- Belange der Grünordnung (Kapitel 5.9)  
- Belange des Artenschutzes inkl. Gutachten (Kapitel 6.3, 8)  
- Belange Klimaschutz/Klimaanpassung, Energieeffizienz (Kapitel 6.6) 
- Mögliche Folgekosten (Kapitel 7.3)  
- Fortschreibung Verfahrensablauf (Kapitel 7.5) 

 


